
 
 
 
 
Gemeinde Engelskirchen 
- Hr. Bürgermeister Oberbüscher - 
 
 
 
 
 
Anfrage: 
Verfassungsgerichtshof NRW 
Urteil zu Aufbau Ost VerfGH 10/06 vom 11.12.2007 
 
 
 
 
Sehr geehrte Herr Oberbüscher! 
 
 

Der Verfassungsgerichtshof NRW hat am 11.12.2007 entschieden, dass das Land NRW seinen Kommunen 

zu viel Geld für den Aufbau Ost abverlangt hat. Die finanzielle Beteiligung der Kommunen an der deutschen 

Einheit dürfe die vorgegebene bundesrechtliche Obergrenze für den Landessolidarbeitrag nicht überschreiten. 

Daraus leiten wir ab, dass auch die Gemeinde Engelskirchen für den Aufbau Ost zuviel gezahlt hat. Bitte 

beantworten Sie unserer Fraktion folgende Fragen: 

 

1. Ist die Verwaltung bei diesem Thema bereits tätig geworden? 

2. Wie stellt sich die Situation für unsere Gemeinde dar und können wir mit Rückzahlungen rechnen? 

3. Wann würde diese Rückzahlung voraussichtlich erfolgen und gibt es schon eine Berechnung, wie hoch 

diese ausfallen wird? 

 

Im Voraus vielen Dank für die Beantwortung der Fragen! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Markus Haake 
Fraktionsvorsitzender 

Engelskirchen, den 03.01.2008

Fraktion der UWG Engelskirchen, Feckelsberger Weg 28, 51766 Engelskirchen UWG
Unabhängige Wählergemeinschaft 
der Gemeinde Engelskirchen 
 
Markus Haake 
Fraktionsvorsitzender 
 

Am Handbeil 16 
51766 Engelskirchen 
 

Tel: (0 22 63) 90 28 74 
Fax: (0 2263) 90 28 74 
Mobil:  (0 17 9) 10 26 759 
eMail: info@uwg-engelskirchen.de 

www.uwg-engelskirchen.de   •   uwg-engelskirchen@gmx.de 
 

Bankverbindung: Volksbank Oberberg, Kto 7109026012. , BLZ 38462135 


	Gemeinde Engelskirchen
	- Hr. Bürgermeister Oberbüscher -
	Fraktionsvorsitzender



